
BAYERISCHES
KÖNIGSFISCHEN 2023

PROGRAMM

22. September 

18.00 Uhr  Informationen zum Gewässer durch den

  FV Mittelfranken

Treffpunkt:  Strandhotel Seehof, Seestr. 33,

  91738 Pfofeld-Langlau  

19.30 Uhr  Gemütliches Beisammensein

  im Strandhotel Seehof

23. September 

Ab 5.30 Uhr Ausgabe der Erlaubnisscheine und

  Auslosung der Angelplätze

Treffpunkt: Slipanlage in Absberg

  (Badehalbinsel 1 / 91720 Absberg)

07.00 – 11.00 Uhr Königsfischen am Kleinen Brombachsee

11.00 – 12.00 Uhr Bewertung/Abwaage der gefangenen Fische

Treffpunkt: Zweckverband Brombachsee,

  gegenüber Strandhotel Seehof 

Ab 12.30 Uhr Mittagessen im Strandhotel Seehof    

13.45 Uhr  Sammeln auf der Wiese am Seeufer vor dem  

  Strandhotel Seehof zum gemeinsamen

  Einzug der Fischerköniginnen und

  Fischerkönige

Ab 14.00 Uhr Festakt und Ehrung im Strandhotel Seehof 

Alle Teilnehmenden bringen bitte ihre Königsketten mit und 
tragen sie während des Einzugs und des Festakts.

Zum traditionellen Königsfischen des Landesfischereiverbandes treffen sich am 23. September in Pfofeld-Langlau am Kleinen Brombachsee 
alle bayerischen Fischerköniginnen und Fischerkönige. Im Rahmen eines Festakts werden der ermittelte Fischerkönig, Hegefischerkönig und 
Jugendfischerkönig geehrt. Alle Teilnehmenden des Königsfischens erhalten ein Erinnerungsgeschenk.
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 Die Bestätigung vom Verein ausfüllen lassen und zum Königsfischen mitbringen

 
 BESTÄTIGUNG

 

 Herr/Frau 

 ist Mitglied im Verein/Verband

 Fischen vom Boot aus

 Ort und Datum

 

 Stempel und Unterschrift des Vorsitzenden

PARK- UND ÜBERNACHTUNGSMÖGLICHKEITEN 
• Parkhaus Strandhotel Seehof, Seestr. 33, 91738 Pfofeld-Lang-

lau (Parkscheinautomat, Gebühr 2,- €) 

• Parkplätze des Zweckverbands Brombachsee vor dem Cam-

pingplatz (begrenzt)

• Wohnmobilstellplatz auf der Badehalbinsel Absberg am Klei-

nen Brombachsee

• SeeCamping Langlau, Seestr. 30, 91738 Pfofeld-Langlau, 

T: +49 (0) 9834/96969; E-Mail: mail@seecamping-langlau.de

• Info: Zweckverband Brombachsee: www.zv-brombachsee.de 

Telefon: +49 (0) 9144 / 571; E-Mail: mail@zv-brombachsee.de

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 
Teilnehmen können die Fischerköniginnen und -könige aller 

Mitgliedsvereine und -verbände. Die Vereine melden ihre 

Fischerkönige bis zum 15. September beim LFV an. Der Fischer-

könig der Jugend wird gesondert ermittelt.

Bitte geben Sie uns bis zum 8. September Rückmeldung, ob der 

Teilnehmer vom eigenen Boot fischen möchte oder ein Boot 

vom Fischereiverband Mittelfranken leihen möchte. Hierfür 

steht ein begrenztes Kontingent von 10 Booten zur Verfügung. 

Sollte die Nachfrage nach Leihbooten dieses Kontingent über-

steigen, ist das Fischen vom Boot generell verboten, um die 

Chancengleichheit zu gewährleisten. Spätere Bootsreservierun-

gen können nicht mehr berücksichtigt werden. Anmeldungen 
und Reservierungen unter Angabe einer E-Mail-Adresse des 
Teilnehmers unter poststelle@lfvbayern.de.



REGELN DES KÖNIGSFISCHENS

Gewässer:
Kleiner Brombachsee (248 ha) im Fränkischen Seenland

Zulassung: 
Zugelassen werden alle gemeldeten Fischerköniginnen und 

-könige. Die Zulassung erfolgt nach Vorlage einer Bestätigung 

des Verbandes bzw. des Vereins sowie des gültigen staatlichen 

Fischereischeines. Jungfischer können nicht teilnehmen.

Allgemeine Angelbedingungen: 
1. Erlaubt sind max. 2 Handangeln mit je einer Anbissstelle. 

Beim Fischen auf Raubfisch mit Kunstköder oder Natur-

ködermontagen sind pro Köder max. zwei Anbissstellen 

erlaubt.

2. Das Anfüttern ist erlaubt (max. 3 L Nassfutter).

3. Erlaubt ist die Entnahme von:

 2 Karpfen (ab 35 cm),

 1 Schleie (ab 30 cm),

 1 Zander (ab 50 cm),

 1 Hecht (ab 60 cm);

4. Andere Fischarten unterliegen keiner Fangbeschränkung; 

Waller sind zu entnehmen.

5. Gefangene Fische sind nach dem Fang unverzüglich sach-

gerecht zu betäuben, zu töten und gekühlt aufzubewahren. 

6. Echolot ist erlaubt; Live Scope ist verboten.

7. Schleppfischerei ist verboten.

8. Spinnfischen ist unter Einhaltung des Gebots der Rück-

sichtnahme erlaubt.

9. Bootsfischen ist erlaubt. Bitte bringen Sie dafür Ihr eigenes 

Boot mit (Ruderboot / Bellyboot zulassungsfrei; E-Motor 

betriebene Boote benötigen eine Bootnummer und müssen 

grundsätzlich zugelassen sein). Die Bootsfischer erhalten 

die Erlaubnisscheine an den 3 Slipanlagen des Sees ab 5:30 

Uhr.

10. Die Uferangelplätze werden bei der Ausgabe der Erlaubnis-

scheine am 23.09.2023 ab 5:30 Uhr an der Slipanlage in 

Absberg (Badehalbinsel 1 / 91720 Absberg) ausgelost.

Wertung: 
Wer den schwersten Fisch gefangen hat ist Fischerkönig. Des-

weitern wird der erfolgreichste Hegefischer auf Weißfische / 

Gesamtgewicht (Brassen, Rotfedern, Rotaugen, Giebel, Laube, 

Güster) geehrt.

Schonmaße und Fangbeschränkungen:
Es gelten im Detail die festgelegten Teilnahmebedingungen des 

Erlaubnisscheins. Der Fang ist unverzüglich sachgerecht zu be-

täuben, zu töten und gekühlt aufzubewahren. 

Gebühr: 
Keine.

Sonstiges:
• Die Verwertung des Fangs nach dem Abwiegen übernimmt 

gerne der Fischereiverband Mittelfranken e.V.

• Für selbstverursachte Schäden haftet jeder Teilnehmende 

selbst. 

• Den Weisungen des Aufsichtspersonals vor Ort ist Folge zu 

leisten. 

• Für Verpflegung am Morgen des Königsfischens ist selbst 

zu sorgen.

• Mit der Entgegennahme des Erlaubnisscheines erkennt 

jeder Teilnehmende diese Bestimmungen an. Verstöße 

ziehen den Ausschluss vom Königsfischen nach sich.

Leitung:
Reiner Wolfrath, Obmann der Angelfischer im LFV Bayern 

Hans Padberg, Fischereiverband Mittelfranken.


